
 

Gekürztes Protokoll der 4. Elternbeiratssitzung 2016/18 
 
 
Datum: 26.04.2017 
Beginn / Ende: 19:30 Uhr / 21:30 Uhr 
Ort: Röntgen-Gymnasium, Cafeteria 
Anlass: Elternbeiratssitzung 
 
Teilnehmerkreis: Direktorat Herr Schmidt  
 
 Elternbeirat Damen und Herren Dr. Artz, Beschorner, Janka, Nagel, 

Tegtmeier 
 
  entschuldigt fehlen: Herr Binsteiner, Herr Dr. Burek, Frau 

Faust, Frau Haberer, Frau Knievel, Herr Dr. Kraus, Herr Dr. 
Oechsner, Frau Weirauch 

 
  unentschuldigt fehlen: Herr Geiter, Herr Meinck, Herr Dr. 

Batzner 
 

 

TAGESORDNUNG 
 

TOP THEMA 

1 Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung 
 

2 Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 
 

3 Bericht der Schulleitung 
 

4 Termin für die nächste EB-Sitzung 
 

5 Kassenbericht 
 

6 Anträge auf Zuschüsse bzw. Anschaffungen 
 

7 Verschiedenes 
7.1  Diskussion über die Deckelung der Kosten für mehrtägige Klassenfahrten 
7.2  Organisation eines Ski(bekleidungs)basars 
 

  



 

 

TOP Themen 
 

1 Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung 

Nach verschiedenen Absagen waren nur noch fünf Mitglieder des Elternbeirates 
anwesend. Es wurde festgestellt, dass das Gremium damit nicht beschlussfähig ist. 
Alle weiteren in der Tagesordnung vorgesehenen Punkte wurden besprochen, konnten 
jedoch nicht beschlossen werden. Für wichtige zu beschließende Punkte wird ein 
Beschluss per E-Mail-Abstimmung erwirkt.  

Die Tagesordnung wird von den Anwesenden einstimmig genehmigt 

2 Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 

Das Protokoll wird von den Anwesenden einstimmig genehmigt. 

3 Bericht der Schulleitung 

Herr OStD Schmidt berichtet: 

Zukunft der Gymnasien in Bayern (G8/G9) 

Informationen zur M-Plus: 

Am 05.04.2017 kam vom Kultusministerium die Zusage, das Projekt M-Plus für die 

jetzige 7. Klasse fortzusetzen. Es ist davon auszugehen, dass es für die jetzigen 6. 

und 5. Klasse ebenfalls angeboten wird. Die Zusagen können erst zu gegebener 

Zeit erfolge. Für die jetzigen 4. Klassen (neuen 5.Klässler) wird das 9-jährige 

Gymnasium eingeführt. Das Konzept zur Weiterentwicklung des bayerischen 

Gymnasiums sieht vor, ab dem Schuljahr 2018/19 ein grundständiges 

neunjähriges Gymnasium mit der Möglichkeit zur individuellen Lernzeit 

einzuführen. Viele Fragen sind hier noch offen. Die Ausführungsbestimmungen 

müssen noch geschaffen werden. 

Der Sachaufwandsträger hat bereits die Räume für das zusätzliche Schuljahr zur 

Verfügung gestellt. Herr Schmidt hat eine Power Point Präsentation vorgestellt die 

dem Protokoll beigefügt ist. (EB interner gebrauch!) 

Weitere Themen 

Es wird auf die Veranstaltung mit Herrn Prof. Böck mit dem Thema 

Stammzellforschung hingewiesen. Als Termin wurde der 17.05.2017 geplant, 

Beginn 10.30 Uhr. Der Veranstaltungsort ist das FKG. Als Teilnehmer sind die 

Elternbeiräte, Schulleitungen und Lehrer folgender Gymnasien:  

 FKG,  

 Gymnasium Veitshöchheim und  

 Röntgen-Gymnasium  

eingeladen. Es kann auf den Lehrerparkplätzen geparkt werden. 

Neues Infoportal für Schüler und Eltern: 

Das Neue Infoportal soll für die Schule ab 09/2017 und für die Eltern ab 02/2018 

zur Verfügung gestellt werden. Es wird mit Kosten von 5 bis 15 T€ gerechnet. 

Entfernt… Herr Schmidt berichtet von Veranstaltungen am Gymnasium in Ebern 

mit einem fachkompetenten Polizisten, der den Schülern diese Thematik klar 

macht.  Der EB begrüßt die Etablierung solcher Gespräche mit Schülern, Lehrern 

und wissenden Polizeibeamten. Solche Veranstaltungen könnten z.B. im Rahmen 

des Unterrichtes in den 7. und 8. Klassen erfolgen. …entfernt.  



 

Es wird über die Handynutzung in der Schule berichtet.  

Der Art. 56 Abs. 5 BayEUG lautet: 

"Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände sind Mobilfunktelefone und sonstige 

digitale Speichermedien, die nicht zu Unterrichtszwecken verwendet werden, 

auszuschalten. Die unterrichtende oder die außerhalb des Unterrichts Aufsicht 

führende Lehrkraft kann Ausnahmen gestatten. Bei Zuwiderhandlung kann ein 

Mobilfunktelefon oder ein sonstiges digitales Speichermedium vorübergehend 

einbehalten werden."  

Der räumliche Anwendungsbereich des Verbots ist auf das Schulgebäude und das 

Schulgelände im Übrigen begrenzt. Um eine unterrichtsgemäße und pädagogisch 

sinnvolle Verwendung "neuer Medien" nicht zu beeinträchtigen, beschränkt sich 

das Nutzungsverbot für die sonstigen digitalen Speichermedien darauf, dass die 

betreffenden Medien zu anderen als Unterrichtszwecken benutzt werden. Ferner 

sollen Schülerinnen und Schüler in Ausnahmesituationen nach vorheriger 

Gestattung durch eine Lehrkraft ihr Mobilfunktelefon im Schulbereich verwenden 

dürfen, um notwendige Telefonate zu führen (z. B. Information der 

Erziehungsberechtigten über Änderungen im Unterricht oder sonstigen 

Tagesablauf). Für den Fall, dass Schülerinnen oder Schüler der Aufforderung, ihr 

Mobilfunktelefon auszuschalten, nicht Folge leisten, ist es den Lehrkräften neben 

den weiterhin anwendbaren schulischen Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen 

möglich, Schülermobilfunktelefone vorübergehend abzunehmen. Die Dauer des 

Einbehaltens liegt im pädagogischen Ermessen der Lehrkraft, die unter Beachtung 

des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes nach den Umständen des Einzelfalls 

entscheiden wird. Das Verbot schließt nicht aus, dass der verantwortungsvolle 

Umgang mit Mobiltelefonen und digitalen Speichermedien im Unterricht 

thematisiert und pädagogisch aufbereitet wird. Vielmehr greifen Verbot und 

flankierende pädagogische Maßnahmen sinnvoll ineinander und unterstützen sich 

gegenseitig.  

4 Termin für die nächste EB-Sitzung 

Die nächste EB-Sitzung findet am Mittwoch, 21.06.2017 um 19:30 Uhr in der Cafeteria 
des RGW statt. 

5 Kassenbericht 

entfernt. 

6 Anträge auf Zuschüsse bzw. Anschaffungen 

entfernt. 

7 Verschiedenes 
 

Alle Themen wurden auf die nächste Sitzung verschoben. 

 

7.1 Diskussion über die Deckelung der Kosten für mehrtägige Klassenfahrten. 

7.2 Organisation eines Ski(bekleidungs)basars. 

 Neugestaltung der Zuschussvoraussetzungen: Zuschussgrenzen werden 
überarbeitet. Die betreffenden Eltern müssen als ersten Schritt einen Antrag 
bei der Oscar-Karl-Forster-Stiftung stellen.  



 

 Änderung des „Antrags auf Zuschuss des Elternbeirats“: Stefan Janka 
überarbeitet das sehr alte Formular und fügt die Punkte „Kosten der Fahrt“ 
und „beantragter Zuschuss“ neu ein. (steht noch aus) 

31.03.2017 fb 


